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4 Typen von Subvention mit Beschäftigungseffekt 

1. Subventionierung einer Branche, nicht von einzelnen 
Beschäftigungsverhältnissen (Landwirtschaft, Steinkohle, …) 

2. Subventionierung der Einstellung bestimmter Personen auf 
Arbeitsplätze, die es auch ohne die Subvention geben würde 
("Umsortierung der Warteschlange") 
• Einarbeitungszuschuss (AFG) 

• Eingliederungszuschuss (AFG und SGB III) 

• Einstiegsgeld b. abh. Besch. (SGB II) 

• Eingliederung von Langzeitarbeitslosen  (§16e SGB II) 

3. Subventionierung von (bestimmten Personen auf) 
Arbeitsplätzen, die es ohne die Subvention nicht geben würde 
• ABM, SAM, AGH, BEZ, FAV, Teilhabe am Arbeitsmarkt (§16i SGB II) 

• Inklusionsbetriebe, Werkstätten für behinderte Menschen 

4. Hybridformen: 
• Einstellungszuschuss bei Neugründungen  
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Ordnungspolitisches Dilemma (mögliche 
"Wettbewerbsverzerrung") bei Arbeitsplatzsubventionierung 

1. sektorale Beschränkung (Tätigkeiten, Branchen, Arten von 

Unternehmen)  "öffentliches Interesse" 

+ 

"Zusätzlichkeit" 

= braucht keiner dringend, kommt privatwirtschaftlich nicht vor 

 Arbeitserfahrungen  im allgemeinen Arbeitsmarkt wertlos 

2. Subvention steht allen Arbeitgebern offen 

+ strengere Beschränkung auf besonders arbeitsmarktferne Personen 

 realistischere Arbeitserfahrungen, Spannungsverhältnis von 

Anforderungen und Leistungsfähigkeit der Zielgruppe  
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30 Jahre öffentlich geförderte Beschäftigung 
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Kontextabhängige Zielsetzungen   Volatilität politischer 
Rechtfertigungen und Erwartungen 

• Abpuffern von Strukturbrüchen (1920er, 1990er Jahre) 
• Senkung der Arbeitslosenzahlen, Erhaltung des sozialen Friedens, Stabilisierung der Kaufkraft 

• Durchführung strukturverbessernder Arbeiten 

• Flankierung individueller Übergänge in Rente oder neue reguläre Beschäftigung 

 "blühende Landschaften" 

• Abfedern demografischer Unregelmäßigkeiten (Mitte 1980er Jahre) 
• ABM als Starthilfe für "Beschäftigungsinitiativen" 

 kleinteilige selbsttragende Strukturen (teils kommunal, teils Markt) 

• Erhalt / Verbesserung von beruflicher Qualifikation und Beschäftigungsfähigkeit 
("fördernde Aktivierung") 
 Übergänge in reguläre Beschäftigung 

• Überprüfung von Verfügbarkeit und Arbeitsbereitschaft  ("fordernde Aktivierung") 
 Abmeldung aus dem Leistungsbezug, Formalisierung bisher informeller Erwerbsarbeit 

• gesellschaftliche Teilhabe durch Teilhabe am Arbeitsleben 
 soziale Teilhabe könnte sein: Lebenszufriedenheit, Selbstvertrauen, Anerkennung, 

Gesundheitszustand und Kollegialität 

 Steigerung von Beschäftigungsfähigkeit 

 wenn möglich, in Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vermitteln 

(Gesetzentwurf Teilhabechancengesetz) 
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7 
Quelle: IAQ; ZEW; zoom; SOKO-Institut Bielefeld (2019): Evaluation des Bundesprogramms "Soziale Teilhabe am 
Arbeitsmarkt". Dritter Zwischenbericht. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) (Forschungsbericht, 531).  



Arbeitsmarktkontext in Verhältniszahlen 
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Arbeitslose / Stellen 

Langzeitarbeitslose 1 Jahr 
u. länger / Arbeitslose insg. 

Langzeitarbeitslose 5 Jahre 
u. länger / Arbeitslose insg. 

Abgangsrate Arbeitslose > 
Erwerbstätigkeit 

Abgangsrate 
Langzeitarbeitslose > 1. AM 



Einstellungen aus Arbeitslosigkeit abnehmend 

 

Quelle: Bossler, Mario; Gürtzgen, 
Nicole; Kubis, Alexander; Moczall, 
Andreas (2018): IAB-
Stellenerhebung von 1992 bis 
2017. So wenige Arbeitslose pro 
offene Stelle wie nie in den 
vergangenen 25 Jahren (IAB-
Kurzbericht, 23). 

 10 



Widerlegung der Argumente gegen "Sozialen Arbeitsmarkt" 

• "keynesianisch": 

• Wenn die Nachfrage nach Arbeitskräften hoch genug ist, wird die 
Arbeitslosigkeit verschwinden. 

• "neoklassisch": 

• Wenn der Lohn so niedrig ist wie die individuelle Produktivität, wird 
die Person eingestellt. 

• "Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es 
in Europa gibt." (Gerhard Schröder, Davos 2005) 

• 2015 Einführung des Mindestlohns 

• "workfaristisch": 

• Rekommodifizierung der Arbeitskraft ("Fordern") plus Einüben 
marktgerechten Verhaltens ("Fördern") bringt alle in Arbeit 
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arbeitsmarktpolitischer und diskursiver Kontext (1)  

• niedrige Arbeitslosenzahlen erlauben bifokale Fokussierung 

der AMP: 

• Beschäftigte (Qualifizierungschancengesetz) 

• trotz hoher Beschäftigung verbleibende Erwerbslose 

(Teilhabechancengesetz) 

• sehr weite Definition der "Erwerbsfähigkeit" 

 "irreparabel Beschäftigungsunfähige" im SGB II 

• Veränderung der Parteienlandschaft 

• Rechtspopulismus 

• Debatte über "Abgehängtsein" 

• verstärkter Blick auf sozialen und politischen Zusammenhalt 
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arbeitsmarktpolitischer und diskursiver Kontext (2)  

• Urteil des BVerfG zum "menschenwürdigen Existenzminimum" 
(2010) erzwingt die Annahme des BSHG-Erbes im SGB II: 
• "Bildungs- und Teilhabepaket" 

• "Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten 
ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen 
entspricht." (§ 1 Abs. 1 SGB II) 

 Ermöglichung menschenwürdiger Lebensführung > monetäre 
Mindestsicherung plus Leistungen zur Eingliederung in den 
ungeförderten Arbeitsmarkt 

• UN-Behindertenrechtskonvention  Inklusionsdebatte, SGB IX-
Novelle "Bundesteilhabegesetz" (2016/2017): 
• Wieso haben Menschen mit anerkannter Behinderung ein Recht auf 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben -  Menschen mit diffusen, 
nicht diagnostizierten Benachteiligungen, die ebenfalls zur Ausgrenzung 
vom ungreförderten Arbeitsmarkt führen, aber nicht? 

 "Teilhabe"-Rhetorik verdrängt den Begriff "Sozialer 
Arbeitsmarkt": diskursiver Rückschritt? 
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"Passiv-Aktiv-Transfer" 

• "Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren" 

• "Sozialer Arbeitsmarkt finanziert sich selbst" 

• Jahreszahlen 2019 (Tsd. Euro) 
• (nur Gemeinsame Einrichtungen und nur bezogen auf Bundesanteil am 

ALG II) 

 

 

 

 

 

• frühere Modellrechnungen 
• unterschieden nicht zwischen Bundes- und Kommunalhaushalten 

• unterstellten generell Verlassen des Leistungsbezugs 

• haben Kosten des Coaching nicht berücksichtigt 
14 

Ausgaben "TaAM" 223.781 

"Passiv-Aktiv-Transfer" aus dem Titel "ALG II" 71.411 

Summe 295.192 

Anteil "Passiv-Aktiv-Transfer" 24% 



Fokus der arbeitsmarktpolitischen Debatte verlagert sich 

• "Transformation" 
• Energiewende / Kohleausstieg 

• Mobilitätswende / e-Mobilität 

• "Digitalisierung" 

• Konjunkturwende 
• Arbeitslosigkeit sinkt noch, aber Nachfrage am Arbeitsmarkt steigt nicht 

mehr 

• wachsende weltwirtschaftliche Risiken 

• "§ 16i tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2025 außer Kraft." 
• Verlängerung / Entfristung müsste 2023 angeschoben werden 

 Arbeitsmarktliche Rahmenbedingungen und politische 
Mehrheitsverhältnisse nicht absehbar 

 Beschäftigungssicherung (SGB III) und Teilhabesicherung (SGB II) 
konkurrieren nicht unmittelbar um finanzielle Ressourcen, aber um 
politische Aufmerksamkeit 
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